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Sitzung des Kreisausschusses 
 

 

Am Montag, 30.05.2016, findet um 14:00 Uhr im Sitzungssaal des Landratsamtes Unterallgäu in Min-
delheim, Zi.Nr. 100, 1. OG, eine Sitzung des Kreisausschusses statt. 

 

T a g e s o r d n u n g : 
 

A) Öffentliche Sitzung 
 

1. Vergaberichtlinien für die finanzielle Förderung von Helferkreisen und Organisationen im Bereich 

Migration 

 

Es schließt sich eine nichtöffentliche Sitzung an. 
 

Mindelheim, 18. Mai 2016 
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BEKANNTMACHUNGEN ANDERER DIENSTSTELLEN UND BEHÖRDEN 

 

 

24 - 9410.0 

 

 

Haushaltssatzung 
des Schulverbandes Grundschule Egg a.d. Günz, 

Landkreis Unterallgäu, für das Haushaltsjahr 2016 
 

 

Aufgrund der Art. 9 des Bayerischen Schulfinanzierungsgesetzes - BaySchFG -, Art. 40 Abs. 1 KommZG 

sowie der Art. 63 ff der Gemeindeordnung erlässt der Schulverband Egg a. d. Günz folgende Haushalts-

satzung: 

 

§ 1 
 

Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2016 wird hiermit festgesetzt; er schließt 

im 

 

VERWALTUNGSHAUSHALT in den Einnahmen und Ausgaben mit  123.300 € 

 

und im  

 

VERMÖGENSHAUSHALT in den Einnahmen und Ausgaben mit  6.700 € 

 

ab. 

 

§ 2 
 

Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind nicht vorgesehen. 

 

§ 3 
 

Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden nicht festgesetzt. 

 

§ 4 

 

Schulverbandsumlage 

 

1. Der durch sonstige Einnahmen nicht gedeckte Bedarf (Umlagesoll) zur Finanzierung von Ausgaben im 

Verwaltungshaushalt wird für das Haushaltsjahr 2016 auf 110.700 € festgesetzt und nach der Zahl 

der Verbandsschüler auf die Mitglieder des Schulverbandes umgelegt (Verwaltungsumlage). 

2. Für die Berechnung der Schulverbandsumlage wird die maßgebende Schülerzahl nach dem Stand 

vom 01.10.2015 auf 108 Verbandsschüler festgesetzt. 

3. Die Verwaltungsumlage wird je Verbandsschüler auf 1.025 € festgesetzt. 

4. Die Erhebung einer Investitionsumlage zur Finanzierung der Ausgaben des Vermögenshaushaltes ist 

für das Haushaltsjahr 2016 nicht erforderlich. 
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§ 5 
 

Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Haushaltsplan 

wird auf 19.000 € festgesetzt. 

 

§ 6 

 

Weitere Festsetzungen werden nicht vorgenommen. 

 

§ 7 
 

Diese Haushaltssatzung tritt mit Wirkung vom 01.01.2016 in Kraft. 

 

Egg a.d. Günz, 18. Mai 2015 

SCHULVERBAND GRUNDSCHULE EGG 

 

Morath 

Schulverbandsvorsitzender 

 

II. 
 

Die Haushaltssatzung enthält keine genehmigungspflichtigen Bestandteile. 

 

III. 
 

Der Haushaltsplan liegt gemäß Art. 9 Abs. 9 BaySchFG, Art. 24 KommZG, Art. 65 Abs. 3 GO vom Tage 

nach dieser Bekanntmachung an eine Woche lang in der Geschäftsstelle der Verwaltungsgemeinschaft 

Babenhausen während der allgemeinen Geschäftszeiten zur Einsichtnahme auf. 

 

Die Haushaltssatzung mit Anlagen liegt bis zum Ende des Haushaltsjahres in der Geschäftsstelle der 

Verwaltungsgemeinschaft Babenhausen zur Einsicht auf. 
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Haushaltssatzung 
des Schulverbandes Memmingerberg, Landkreis Unterallgäu 

(Geschäftsführende Gemeinde: VG Memmingerberg) 
für das Haushaltsjahr 2016 

 

 

I. 
 

Aufgrund des Art. 9 Abs. 9 des Bayer. Schulfinanzierungsgesetzes (BaySchFG) i.V.m. Art. 40, 41 des Ge-

setzes über die kommunale Zusammenarbeit (KommZG) sowie der Art. 63 ff der Gemeindeordnung (GO) 

erlässt der Schulverband Memmingerberg folgende Haushaltssatzung: 

 

§ 1 
 

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2016 wird im 

 

VERWALTUNGSHAUSHALT in den Einnahmen und Ausgaben auf 642.600 € 
 

und im 

 

VERMÖGENSHAUSHALT in den Einnahmen und Ausgaben auf 44.500 € 
 

festgesetzt. 

 

§ 2 
 

Kredite zur Finanzierung von Ausgaben im Vermögenshaushalt werden in Höhe von 0 € festgesetzt. 

 

§ 3 
 

Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden nicht festgesetzt. 

 

§ 4 
 

1) VERWALTUNGSUMLAGE 
 

1. Festsetzung 
 

a) Der durch sonstige Einnahmen nicht gedeckte Finanzbedarf (Umlagesoll) zur Finanzierung von 

Ausgaben im Verwaltungshaushalt wird für das Haushaltsjahr 2016 auf 335.490 € festgesetzt 

und nach den einschlägigen Bestimmungen auf die Mitglieder des Schulverbandes umgelegt. 

 

b) Für die Berechnung der Verwaltungsumlage wird die Schülerzahl nach dem Stand vom 

01.10.2015 zugrunde gelegt. Die Verbandsschule wurde am 01.10.2015 von insgesamt 

422 umlagefähigen Schülern besucht. 

 

c) Die Verwaltungsumlage wird je Schüler auf 795 € festgesetzt. 
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2. Umlageschuld 
 
a) Die Gesamtzahl von 422 Schülern teilt sich wie folgt auf die Mitgliedsgemeinden auf: 

 

Benningen 33 

Holzgünz 75 

Lachen 32 

Memmingerberg 161 

Trunkelsberg 68 

Ungerhausen 53 

 

Gesamt 422 
 

b) Die Umlageschuld beträgt somit für 

 

Benningen 26.235 € 

Holzgünz 59.625 € 

Lachen 25.440 € 

Memmingerberg 127.995 € 

Trunkelsberg 54.060 € 

Ungerhausen 42.135 € 

 

Gesamt 335.490 € 
 

2) INVESTITIONSUMLAGE 
 

1. Festsetzung 
 
a) Der ungedeckte Finanzbedarf zur Finanzierung von Investitionen im Vermögenshaushalt wird 

für das Haushaltsjahr 2016 auf 0 € festgesetzt und nach den einschlägigen Bestimmungen auf 

die Mitglieder des Schulverbandes umgelegt. 

 

b) Für die Berechnung der Investitionsumlage wird die Schülerzahl nach dem Stand vom 

01.10.2015 zugrunde gelegt. Die Verbandsschule wurde am 01.10.2015 von insgesamt 

422 umlagefähigen Schülern besucht.  

 

c) Die Investitionsumlage wird je Schüler auf 0 € festgesetzt. 

 
2. Umlageschuld 

 
a) Die Gesamtzahl von 422 Schülern teilt sich wie folgt auf die Mitgliedsgemeinden auf: 

 

Benningen 33 

Holzgünz 75 

Lachen 32 

Memmingerberg 161 

Trunkelsberg 68 

Ungerhausen 53 

 

Gesamt 422 
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b) Die Umlageschuld beträgt somit für 

 

Benningen 0 € 

Holzgünz 0 € 

Lachen 0 € 

Memmingerberg 0 € 

Trunkelsberg 0 € 

Ungerhausen 0 € 

 

Gesamt 0 € 
 

§ 5 
 

Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Haushaltsplan 

wird auf 107.000 € festgesetzt. 

 

§ 6 
 

Weitere Festsetzungen werden nicht vorgenommen. 

 

§ 7 
 

Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 01.01.2016 in Kraft. 

 

Memmingerberg, 6. Mai 2016 

SCHULVERBAND MEMMINGERBERG 

 

Lichtensteiger 

Schulverbandsvorsitzender 

 

II. 
 

Die Haushaltssatzung enthält keine genehmigungspflichtigen Bestandteile. 

 

III. 
 

Der Haushaltsplan liegt gemäß Art. 9 Abs. 9 BaySchFG, Art. 41 KommZG, Art. 65 Abs. 3 GO vom Tage 

nach dieser Bekanntmachung an eine Woche lang in der Geschäftsstelle der Verwaltungsgemeinschaft 

Memmingerberg während der allgemeinen Dienststunden zur öffentlichen Einsichtnahme auf.  

 

Die Haushaltssatzung mit Anlagen liegt gemäß Art. 10 Abs. 2 VGemO, § 4 BekV bis zum Ende des Haus-

haltsjahres in der Geschäftsstelle der Verwaltungsgemeinschaft Memmingerberg zur Einsicht bereit. 
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Haushaltssatzung 
der Verwaltungsgemeinschaft Memmingerberg, 

Landkreis Unterallgäu, für das Haushaltsjahr 2016 
 

 

I. 
 

Aufgrund der Art. 8 Abs. 2, Art. 10 VGemO, Art. 40 ff KommZG sowie Art. 63 ff der Gemeindeord-

nung (GO) erlässt die Verwaltungsgemeinschaft Memmingerberg folgende Haushaltssatzung:  

 

§ 1 

 

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2016 wird im 

 

VERWALTUNGSHAUSHALT in den Einnahmen und Ausgaben auf je 1.177.000 € 
 

und im 

 

VERMÖGENSHAUSHALT in den Einnahmen und Ausgaben auf je 53.000 € 
 

festgesetzt. 

 

§ 2 
 

Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird 

auf 0 € festgesetzt. 

 

§ 3 
 

Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden nicht festgesetzt. 

 

§ 4 
 

VERWALTUNGS- UND INVESTITIONSUMLAGE 
 

1. Der durch sonstige Einnahmen nicht gedeckte Finanzbedarf zur Finanzierung von Ausgaben im Ver-

waltungshaushalt wird für das Haushaltsjahr 2016 auf 799.876 € festgesetzt und nach dem Verhältnis 

der Einwohnerzahl der Mitgliedsgemeinden bemessen.  
 

Für die Berechnung der Umlagen wurde die maßgebende Einwohnerzahl nach dem Stand vom 

30.06.2015 wie folgt festgesetzt:  
 

Gemeinde Benningen 2.071 Einwohner 

Gemeinde Holzgünz 1.252 Einwohner 

Gemeinde Lachen 1.478 Einwohner 

Gemeinde Memmingerberg 2.830 Einwohner 

Gemeinde Trunkelsberg 1.676 Einwohner 

Gemeinde Ungerhausen _1.081 Einwohner 

  10.388 Einwohner 

 

Die Verwaltungsumlage wird je Einwohner auf 77 € festgesetzt. 
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UMLAGESCHULD 
 
Die Umlageschuld im Verwaltungshaushalt beträgt demnach für die 

 

Gemeinde Benningen 159.467 € 

Gemeinde Holzgünz 96.404 € 

Gemeinde Lachen 113.806 € 

Gemeinde Memmingerberg 217.910 € 

Gemeinde Trunkelsberg 129.052 € 

Gemeinde Ungerhausen _83.237 € 
 

  799.876 € 

 

2. Eine Investitionsumlage wird nicht erhoben. 

 

§ 5 
 

Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Haushaltsplan 

wird auf 196.000 € festgesetzt. 

 

§ 6 
 

Weitere Vorschriften, die sich auf die Einnahmen und Ausgaben und den Stellenplan beziehen, werden 

nicht aufgenommen. 

 

§ 7 
 

Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 01.01.2016 in Kraft. 

 

Memmingerberg, 6. Mai 2016  

VERWALTUNGSGEMEINSCHAFT MEMMINGERBERG 

 

Lichtensteiger 

Gemeinschaftsvorsitzender 
 

II. 
 

Die Haushaltssatzung enthält keine genehmigungspflichtigen Bestandteile. 

 

III. 
 

Der Haushaltsplan liegt gemäß Art. 8 Abs. 2, Art. 10 VGemO, Art. 40 ff KommZG, Art. 65 Abs. 3 GO vom 

Tage nach dieser Bekanntmachung an eine Woche lang in der Geschäftsstelle der Verwaltungsgemein-

schaft Memmingerberg während der allgemeinen Dienststunden zur öffentlichen Einsichtnahme auf.  

 

Die Haushaltssatzung mit Anlagen liegt gemäß Art. 10 Abs. 2 VGemO, § 4 BekV bis zum Ende des Haus-

haltsjahres in der Geschäftsstelle der Verwaltungsgemeinschaft Memmingerberg zur Einsicht bereit. 

 

 

Hans-Joachim Weirather 

Landrat 


